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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1950

Norm

ABGB §1323 E

ABGB §1324

ABGB §1329

Rechtssatz

Wer infolge einer Denunziation in ein KZ gebracht wurde, kann von dem Denunzianten weder ein Schmerzengeld im

Hinblick auf die erlittene Freiheitsbeschränkung noch aus dem Titel des Verdienstentganges einen Ersatz für

Naturalverp;egung, die ihm gegen seinen Dienstgeber zugestanden wäre, begehren. Unter voller Genugtuung im

Sinne der §§ 1323, 1324, 1329 ABGB ist nicht der Ersatz eines immateriellen Schadens (zB Schmerzengeld) zu

verstehen.
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